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1885 – Reichskanzler Fürst Otto von Bis-
marck hat die gesetzliche Unfallversiche-
rung geschaffen; es entstehen die Berufsge-
nossenschaften, darunter die BGFW, damals

120 Jahre BGGW/BGFW

„Die Gesetzliche Unfallversicherung –
Juwel des Gemeinwesens”
Professor Dr. Roman Herzog, 
damals Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts, im Jahr 1985

Für den Gedanken der sozialen Absicherung der Verletzten und ihrer
Familien gab es vor 120 Jahren verschiedene Motive. Aber die Idee ist bis
heute aktuell.

als Berufsgenossenschaft der Gas- und Was-
serwerke.
Hintergrund: Nach 1850 wächst die Indu-
strie mit hohem Tempo. Immer mehr Arbei-
ter verdienen ihren Lebensunterhalt in den
Fabriken – und immer mehr davon verun-
glücken. Schwere Arbeitsunfälle passieren
tagtäglich; wer dabei zum Invaliden wird,
verliert seine Arbeitsstelle. Die Konsequenz
sind Not und Elend für die Arbeiterfamilien.
Eine staatliche Kontrolle für die Fabrikanten
gibt es nicht; Unternehmen und Bergwerke
gelten als Privatbereich. 
Dieses Problem soll das Haftpflichtgesetz
von 1871 lösen. Danach hat jeder Betreiber
einer Fabrik oder Zeche bei Arbeitsunfällen
den Schaden zu ersetzen. Dazu muss aller-
dings das Opfer dem Unternehmer „schuld-
haftes Verhalten“ nachweisen können. Das
hat in der Praxis kaum Aussicht auf Erfolg. 
Akzeptanz findet das Gesetz bei keiner
Interessengruppe: Die Fabrikanten halten es
für überflüssig, den Sozialdemokraten geht

Beilagenhinweis: Einem teil der Aufla-
ge liegt eine Information der Deutschen
Post Gobal Mail, Hamburg, bei.
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Aus elf relativ selbständigen Sektionen im
Reichsgebiet und dem Hauptsitz in Berlin
besteht die Berufsgenossenschaft der Gas-
und Wasserwerke von 1885 bis 1933. Dann
werden im Rahmen einer Satzungsände-
rung alle Sektionen mit ihren Organen und
Verwaltungen aufgelöst. Die Hauptverwal-
tung bleibt in Berlin; um Heilverfahren in
West- und Süddeutschland organisieren zu
können, wird eine Geschäftsstelle in Düssel-
dorf eingerichtet. 
Ab 1934 gilt für die gesamte Sozialversiche-
rung der „Führergrundsatz“ an Stelle des
bisherigen Prinzips der Mehrheitsentschei-
dung. Der Leiter der BGGW wird nun durch
das Reichsversicherungsamt berufen. 
Nach dem Kriegsende 1945 entsteht in Ber-
lin und der sowjetisch besetzten Zone eine
Einheitsversicherung. Die bisherigen Träger
der Sozialversicherung werden abgeschafft,
die Hauptverwaltung der BGGW in Berlin
stillgelegt.
In den Westzonen bleibt es bei der bisheri-
gen Form; die Berufsgenossenschaften kön-
nen ihre Arbeit wieder aufnehmen. Die

Geschäftsstelle Düsseldorf der
BGGW übernimmt die Funktion der

Hauptverwaltung.
1951 führt das Gesetz über die Selbstver-
waltung das vor 1933 existierende demo-
kratische Prinzip in der Sozialversicherung
wieder ein: Vertreterversammlung und Vor-
stand bilden sich.
1954 bezieht die BGGW ihr erstes eigenes
Verwaltungsgebäude in Düsseldorf. Neue
Aufgaben und personeller Ausbau erfor-
dern in den folgenden Jahrzehnten mehre-
re Umzüge, bis 1984 die jetzige Hauptver-
waltung Auf’m Hennekamp 74 fertig wird.
Zum Glück ist sie erweiterungsfähig, als die
Deutsche Einheit der BGGW ab 1991 die
Wirtschaftsbereiche Gas, Wasser, Abwasser
und Fernwärme in den neuen Bundeslän-
dern zuordnet. Neben der seit 1980 existie-
renden Geschäftsstelle in Ulm entstehen
neue Niederlassungen in Potsdam, Leipzig
und Moritzburg. Nach Strukturveränderun-
gen in den Mitgliedsunternehmen schließen
die Geschäftsstellen in Moritzburg und Leip-
zig; Potsdam nimmt als Bezirksverwaltung
ab 1998 die Aufgaben Prävention und
Rehabilitation in Nord- und Ostdeutschland

VON DER BGGW ZUR BGFW – 
UND DER WEG GEHT WEITER



unter anderem aus Kostengründen – und
entscheidet sich für die aus seiner Sicht
preiswertere Unfallversicherung. So sollen
die erbitterten Arbeiter mit dem Staat ver-
söhnt werden. Mit der „Kaiserlichen Bot-
schaft“ als Ersatz für die Thronrede des
erkrankten Kaisers Wilhelm I. legt Bismarck
am 17. November 1881 den Grundstein für
die deutsche Sozialversicherung. Inhalte:
„Heilung der sozialen Schäden auf dem
Wege der positiven Förderung des Wohles
der Arbeiter, Versicherung der Arbeiter
gegen Betriebsunfälle, größere Sicherheit
und Ergiebigkeit des Beistandes den Hülfs-
bedürftigen.“
Anfang Juli 1884 verabschiedet der
Reichstag das Unfallversicherungsge-
setz im dritten Anlauf mit nur knapper
Mehrheit. Von nun an sind die Beiträge
allein durch den Unternehmer aufzu-
bringen. Die Grundlagen des Gesetzes
gelten noch heute: die Ablösung der
zivilrechtlichen Unternehmerhaftung
und die arbeitsrechtliche Fürsorge-
pflicht.
Die Kosten für die Versicherung sollen
möglichst gerecht verteilt werden; die
Unternehmen werden deshalb in
Berufsgenossenschaften zusammen-
gefasst, die sich nach Gewerben glie-
dern. Die Höhe der Beiträge ergibt sich
aus Gefahrklassen, in die das Gewerbe
je nach Unfallhäufigkeit eingestuft ist.
Die Konsequenz: Branchen mit wenig
Unfällen zahlen weniger Beitrag – ein
finanzieller Anreiz für die Arbeitgeber, Un-
fälle zu verhüten. Ende Januar 1885 berät
der Verein der Gas- und Wasserfachmänner
in Berlin darüber, eine Berufsgenossen-
schaft der Gas- und Wasserwerke zu bilden.
Der Bundesrat hat die Genehmigung signali-
siert und das Reichsversicherungsamt legt
den Termin für eine konstituierende Gene-
ralversammlung der Betriebsunternehmer
auf den 9. März 1885.
An diesem Tag kommen Unternehmensver-
treter mit 884 Stimmen zusammen. Sie
wählen den Vorstand und beschließen, eine

das Gebiet des Reiches umfassende Berufs-
genossenschaft zu bilden; Abspaltungsver-
suche der preußischen Provinzen und Ber-
lins finden keine Akzeptanz. Grundsätze für
das „Statut“, vergleichbar der heutigen Sat-
zung, entstehen. Danach soll die Berufsge-
nossenschaft ihren Sitz in Berlin haben und
aus elf regionalen Sektionen bestehen, die
Delegierte in die Genossenschaftsversamm-
lung entsenden. Die Grenze für die Versi-
cherung soll bei 15.000 Mark liegen. 
Nachdem ein Ausschuss das Statut ausgear-
beitet und das Reichsversicherungsamt ihm
zugestimmt hat, nimmt die Berufsgenos-

senschaft der Gas- und Wasserwerke am 1.
Oktober 1885 die Arbeit auf. In den elf Sek-
tionen sind zunächst in 1.061 Betrieben
17.853 Personen versichert. 
Heute ist die BGFW mit ca. 200.000 Versi-
cherten und 6.500 Mitgliedsunternehmen
ein wirtschaftlich starker bundesunmittel-
barer Unfallversicherungsträger von Unter-
nehmen der Energie- und Wasserversor-
gung sowie der Abwasserentsorgung. Die
Ergebnisse der Zusammenarbeit zwischen
Unternehmen und BGFW auf dem Gebiet
der Prävention sind überzeugend. Zum Bei-

spiel ist die Unfallquote
von 1990 mit knapp 27
Unfällen pro eine Milli-
on Arbeitsstunden auf
knapp 16 Unfälle im
Jahre 2004 gesunken.
Die branchenbezogene
Beitragsbelastung der
Mitgliedsunternehmen
der BGFW ist niedrig.
Der effektive Beitrag
beträgt nur 69 Cent pro
100 Euro Entgelt. Da-
mit erreicht die BGFW
mit ihrer Beitragshöhe
die „Silbermedaille“ im
Vergleich zu allen Be-
rufsgenossenschaften.�

es ganz im Gegensatz zu den konservativen
Bürokraten des Kaiserreichs nicht weit
genug. Reformorientierte Bürger wiederum
sehen Gefahren für den Zusammenhalt des
Reiches durch die rechtlich zurückgesetzten
Arbeiter.
Auch Bismarck fürchtet eine Revolution –

wahr. Ulm bleibt bedeutende Repräsen-
tanz für Präventionsthemen im süddeut-
schen Raum. 
Zur sachlichen Zuständigkeit nach der
Satzung passt der 1885 formulierte
Name der Berufsgenossenschaft nun
endgültig nicht mehr: Die neue Bezeich-
nung lautet nach einem Beschluss der
Selbstverwaltung ab 1992 „Berufsgenos-
senschaft der Gas-, Fernwärme- und
Wasserwirtschaft – BGFW“. Es dauert
noch bis 1997, bis mit dem Gesetzge-
bungsverfahren zum Sozialgesetzbuch
VII – Unfallversicherung –  auch der neue
Name verwendet werden kann. 
Die folgenden Jahre verändern nicht nur
die Strukturen in der Versorgungs- und
Entsorgungswirtschaft, sondern führen
auch zu Überlegungen der Politik, die ge-
samte gesetzliche Unfallversicherung neu
zu ordnen. Die BGFW reagiert darauf im
April 2004 mit ihrer „Erfurter Erklärung“:
Ziel ist, den tatsächlichen Branchenbezug
der Wirtschaft abzubilden und die BGFW
zu einer Berufsgenossenschaft der Ver-
sorgungs- und Entsorgungswirtschaft
weiter zu entwickeln. �

betrifft 3/2005sicherheit

3



4
betrifft 3/2005sicherheit

DER GESETZLICHE AUFTRAG an die Unfall-
versicherungsträger besteht in der Verhü-
tung von Arbeitsunfällen, Berufskrankhei-
ten sowie arbeitsbedingten Gesundheitsge-
fahren, der Wiederherstellung von Gesund-
heit und Arbeitskraft sowie der finanziellen
Entschädigung, kurz: Prävention, Rehabili-
tation und Rente. Damit es möglichst gar
nicht erst zu Arbeitsunfällen und Berufs-
krankheiten kommt, verfolgt die gesetzliche
Unfallversicherung einen ganzheitlichen
Ansatz nach dem Motto "Alles aus einer
Hand". Er umfasst sicherheitstechnische,
arbeitsmedizinische und organisatorische
Maßnahmen. Bei der Umsetzung der not-
wendigen und vorgeschriebenen Präventi-
onsmaßnahmen beraten und unterstützen
sie die Unternehmer. Zu ihrem Präventions-
auftrag gehört aber auch, die Einhaltung
der Arbeitsschutzvorschriften zu kontrollie-
ren.
Kommt es trotz alledem zu Unfällen und
Berufskrankheiten, übernimmt die gesetzli-
che Unfallversicherung die Kosten der Heil-
behandlung, für die berufliche und soziale
Rehabilitation. Grundsätzlich gilt: Rehabili-
tation vor Rente. Nur wenn das Ziel der voll-
ständigen beruflichen Wiedereingliederung
nicht erreicht werden kann, also eine dauer-
hafte Minderung der Erwerbsfähigkeit vor-
liegt, erhalten die Betroffenen dauerhaft
finanzielle Entschädigungen. Durch die wir-
kungsvolle Verbindung von Prävention,
Rehabilitation und Entschädigung in der
Hand der gesetzlichen Unfallversicherung
können die einzelnen Maßnahmen optimal
aufeinander abgestimmt und die Kosten des
Systems niedrig gehalten werden. �

Von Anfang an haben sich die Berufsgenos-
senschaften im Heilverfahren nach Arbeits-
unfällen und Berufskrankheiten nicht als
bloße „Zahlmeister“ verstanden; mit dem
Begleichen der Rechnungen für die Rehabi-
litation war es nicht getan. Vielmehr haben
sie ihrem gesetzlichen Auftrag und ihrem
eigenen Selbstverständnis entsprechend für
eine optimale medizinische Versorgung und
Betreuung der Verletzten und Erkrankten
gesorgt.
Kennzeichen dafür: Speziell zugelassene
Durchgangsärzte steuern  das berufsge-
nossenschaftliche Heilverfahren,  besonders
ausgewählte qualifizierte Krankenhäuser
behandeln schwer Verletzte. 
Im einzelnen Behandlungsfall sind die Hand-

120 Jahre BGGW/BGFW

ALLES AUS EINER HAND

lungs- und Eingriffsmöglichkeiten der Be-
rufsgenossenschaft allerdings begrenzt.
Von leichten bis mittelschweren Verletzun-
gen erfahren die Sachbearbeiter meistens
erst dann, wenn die ärztlichen Behand-
lungsberichte eintreffen. Dann ist aber die
Erstbehandlung oft zum größten Teil schon
abgeschlossen und eine eventuelle An-
schlussbehandlung sogar schon eingeleitet. 
Stets haben daher die Berufsgenossen-
schaften darauf gedrängt, dass die Ärzte sie
frühzeitig über Unfallverletzungen infor-
mieren. Erschwerend kommt ein eigentlich
erfreulicher Umstand hinzu: Die Fortschrit-
te in der Medizin verkürzen die ärztliche
Behandlung, speziell den Aufenthalt im
Krankenhaus, immer mehr – und schränken

Agieren statt Reagieren – 
aktive Beteiligung am Heilverfahren

damit die Steuerungsmöglichkeiten der
BGFW weiter ein. Hindernisse im Informati-
onsfluss lassen sich nur durch abgestimmtes
Vorgehen der Berufsgenossenschaften
selbst oder ihrer Landesverbände mit den
betreffenden Ärzte und Kliniken beseitigen.
Ziel der gemeinsamen Aktion ist eine
schnellere und damit effektivere Zusam-
menarbeit zwischen BG und behandelndem
Arzt.
Lange Postlaufzeiten gehören der Vergan-
genheit an. Jeder Brief, der bei der  BGFW
ankommt, erreicht noch am gleichen Tag
den Sachbearbeiter oder die Sachbearbeite-
rin, der oder die den Fall steuert.
Der Einsatz neuer Medien und Kommunika-
tionsmittel tut ein Übriges: In eiligen Fällen
wird mit Telefax oder E-Mail gearbeitet, so
dass Postlaufzeiten ganz entfallen. Auf die-
se Weise ist die BGFW heute in viel stärke-
rem Maße in die Steuerung des Heilverfah-
rens eingebunden: 
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Geschichte der Sozialversicherung ist zu-
gleich Geschichte der sozialen Selbstverwal-
tung: Das Prinzip, gemeinsame Belange, wo
immer möglich, durch die Betroffenen selbst
regeln zu lassen.
Anfangs bestimmte den Kurs, wer zahlte.
Der Anteil an den Beiträgen bestimmte den
Anteil an der Selbstverwaltung. Deren Orga-
ne waren bei den Trägern der gesetzlichen
Unfallversicherung deshalb nur mit Arbeit-
gebern besetzt. Vertreter der Versicherten
wirkten zunächst nur sehr begrenzt bei Fra-

gen der Unfallverhütung, später auch der
Rentenzahlung mit. Das änderte sich im Jahr
1951 durch das Selbstverwaltungsgesetz. Es
stellte die Vertreter der Versicherten gleich-
berechtigt neben die der Arbeitgeber. Die
Parität war Ausdruck geänderter Werte in
der Wirtschafts- und Sozialverfassung: Ar-
beitgeber und Arbeitnehmer waren nun als
gleichwertig im Arbeitsprozess anerkannt,
Solidarität hatte eine sozialpolitische Funk-
tion.
Wie alle Berufsgenossenschaften wurde
auch die BGFW ab diesem Zeitpunkt von
den Sozialpartnern getragen; ihre Organisa-

Die Position der gesetzlichen Unfallversicherung im sozialen Netz der Bundesrepublik
Deutschland

tionsform ist die einer Körperschaft des
öffentlichen Rechts mit Selbstverwaltung.
Sie führt die gesetzliche Unfallversicherung
in eigener Verantwortung unter staatlicher
Aufsicht durch. Diese Aufsicht führen das
Bundesversicherungsamt in Rechtsfragen
und das Bundesministerium für Gesundheit
und Soziales für Themen der Prävention.
Alle sechs Jahre finden Sozialwahlen statt.
Aus ihnen gehen die Mitglieder in den
Selbstverwaltungsorganen der BGFW her-
vor, jeweils zur Hälfte besetzt mit Arbeitge-
ber- und Versichertenvertretern. Sie üben
ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus. �

Selbstverwaltung 
von Anfang an

-  Da sie früher über den Fall informiert
ist, stehen für den Verletzten, seine-
Familie und die behandelnden Ärzte
schneller Ansprechpartner bereit.

-  Sie kann deshalb auch früher eingrei-
fen, wenn der Verletzte nicht optimal
versorgt wird und ihn zum Beispiel in
eine Spezialklinik verlegen.

-  Berufshelfer können in schweren Fäl-
len den Verletzten früher aufsuchen
und ihn und seine Angehörigen mit
Rat und Tat unterstützen.

- Vor der Entlassung aus dem Kran-
kenhaus können rechtzeitig die für
zu Hause erforderlichen Hilfsmittel
und Maßnahmen abgesprochen und
bestellt werden.

- Frühzeitig kann mit dem Arbeitgeber
geklärt werden, wie sich der verletzte
Mitarbeiters wieder einsetzen lässt.

Die BGFW hat also  heute viel mehr
Aktionsfreiheit als in früheren Zeiten
und steuert aktiv das Heilverfahren mit.
In Absprache mit den Beteiligten veran-
lasst sie alles Notwendige, damit die
Verletzten optimal  behandelt und
schnell gesund werden. �

Anzeige



Seit es die gesetzliche Unfallversicherung
gibt, richten die dort Versicherten ihre
Ansprüche gegen die Berufsgenossen-
schaften und nicht gegen ihre Arbeitge-
ber. Der Unternehmer ist von seiner Haft-
pflicht befreit. Deswegen trägt er die
Finanzierung im Gegensatz zu den an-
deren Zweigen der Sozialversicherung all-
ein.
Der Vorteil für ihn: Ihm drohen bei Unfäl-
len seiner Arbeitnehmer nicht deren Kla-
gen auf Schadenersatz. Sein wirtschaftli-
ches Risiko ist geringer, denn solche Kla-
gen können im Extremfall die Existenz
eines Unternehmens gefährden. Der
Betriebsfrieden bleibt gesichert, weil die
Berufsgenossenschaften unabhängig  von
der Schuldfrage leisten und sich die Betei-
ligten nicht mehr vor Gericht auseinander
setzen müssen.
Diese Fakten zeigen: Die Arbeitgeber pro-
fitieren durch die alleinige Beitragszahlung
zur Unfallversicherung.
Trotzdem ist von manchen Arbeitgeber-
vertretern zu hören, dass in anderen Län-
dern private Systeme der betrieblichen
Unfallversicherung preisgünstiger funktio-
nierten. Das deutsche System verstoße
zudem gegen EU-Wettbewerbsrecht. Bei
genauem Hinsehen zeigt sich aber: Private
Systeme funktionieren nur dort, wo gerin-
ge Unfallrisiken abzudecken sind;  Berufs-
krankheiten sind dabei oft ausgeklam-

mert. In einigen
kleinen EU-Län-
dern haben sich
teils privat organi-
sierte Modelle der

betrieblichen Unfallversicherung etabliert.
In einzelnen Bereichen können sie gute
Leistungen zu einem angemessenen Preis
bieten. Jedoch beschränkt sich dies auf
Branchen mit relativ geringem Unfallrisi-
ko. Im Schnitt sind die Kosten dennoch
höher als in Deutschland. In Belgien sind
beispielsweise Büroangestellte über priva-
te Versicherungsunternehmen abge-
sichert, für Seeleute muss aber ein öffent-
lich-rechtlicher Träger sorgen. In Finnland,
Frankreich, Polen und Österreich sind
Arbeitnehmer und Unternehmer in der
Landwirtschaft nicht privat, sondern
öffentlich versichert.
EU-Recht fordert keine Privatisierung der
gesetzlichen Unfallversicherung. Das
deutsche Monopolsystem ist anerkannt.
Private Versicherungsunternehmen arbei-
ten gewinnorientiert und machen „gün-
stige Angebote" nur  für risikoarme Bran-
chen. Für risikoreiche Branchen wird es
teurer oder gibt es keinen Versicherungs-
schutz.
Dieter Hundt, Präsident der Bundesverei-
nigung Deutscher Arbeitgeberverbände,
sagt in einem Zeitungsinterview: „Eine
hier und dort geforderte Privatisierung der
gesetzlichen Unfallversicherung wäre [...]
kein geeigneter Weg, um eine finanzielle
Entlastung für die Arbeitgeber zu errei-
chen. Erfahrungen aus dem Ausland zei-
gen eher das Gegenteil.” �

Unfallverhütungsplakate der Vergangenheit: Heute nicht mehr zeitgemäß, aber eindeutig in der Aussage

Arbeitgeber und Versicherte – 
Vorteile haben beide Seiten

120 Jahre BGGW/BGFW
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Dieses Verfahren nutzt allen Beteiligten: Es
reduziert den Erfassungs- und Schreibauf-
wand in den Arztpraxen und es verschafft
der BG eine zeitnahe Information durch die
Nutzung des schnellsten verfügbaren Über-
tragungswegs; dadurch kann sich die BG
schneller und besser um den Verletzten
kümmern. Um diese Vorteile nach und nach

auf breiter Ebene zu erzielen, werden sich
demnächst alle BG-Durchgangsärzte wäh-
rend einer mehrjährigen Übergangsphase
diesem Verfahren anschließen. �

Schnelle und wirksame Hilfe durch die
BGFW im Schadensfall setzt einen schnellen
Informationsfluss zwischen allen Beteiligten
voraus. Hierzu zählen neben dem Verletzten
und seinen Angehörigen insbesondere die
behandelnden Ärzte und medizinischen Ein-
richtungen, aber auch der jeweilige Arbeit-
geber sowie die Krankenkasse, die im Auf-
trag der BG das Verletztengeld an den
Betroffenen auszahlt.
Um diesen Informationsfluss zu beschleuni-
gen, haben die Berufsgenossenschaften in
den letzten Jahren die bisherigen Papiervor-
drucke durch Formulare ersetzt, die im Inter-
net jederzeit verfügbar sind. Besonders
komfortabel ist für die Arbeitgeber im
Zuständigkeitsbereich der BGFW das Onli-
ne-Ausfüllen und – Übersenden der Unfall-
anzeige. Einfach auf der Homepage
www.bgfw.de in der Kopfleiste das Stich-
wort Formulare anklicken und im sich dann
öffnenden Fenster in der Übersicht das
Stichwort Unfallanzeige wählen – schon öff-
net sich über Acrobat Reader das Formular
zum Ausfüllen und Absenden an die BGFW. 

Weitere Formulare befinden
sich auf den Internetseiten
der BGFW oder des Hauptver-
bands der Berufsgenossen-
schaften www.hvbg.de unter

Service/Formtexte.
Dies gilt auch für allgemeine Informationen
für Versicherte und für andere Interessierte
sowie für die Vielzahl ver-
schiedener Formtexte und
Berichtsvordrucke, die von
den am Heilverfahren be-
teiligten Ärzten auszufüllen
sind.
Seit einiger Zeit nutzbar ist ein
weiteres modernes Kommu-
nikationsmittel, das unter der
Bezeichnung DALE-UV den
DatenAustausch zwischen den
LeistungsErbringern in der 
UnfallVersicherung stark be-
schleunigen und effizienter
gestalten wird. Mit Hilfe einer
speziellen Software übersen-
den Ärzte ihre Berichte auf
elektronischem Weg an eine
zentrale Annahmestelle aller Unfallversiche-
rungsträger, die sie – ebenfalls elektronisch –
dann an den jeweils zuständigen Träger wei-
terleitet.

Moderne Medien fördern
die Kommunikation

betrifft 3/2005sicherheit
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betrifft sicherheit: 120 Jahre BGFW.
Welche Bilanz ziehen Sie zu diesem
Jubiläum der Berufsgenossenschaft?

E. Ott: Wenn es die BGFW nicht schon
gäbe, müsste man sie erfinden.  Für die Un-
ternehmen in der Energie- und Wasserver-
sorgung sowie in der Wasserentsorgung
bietet sie maßgeschneiderte Prävention zu
einem günstigen Beitrag.

G. Höper: Ja, das kann ich nur bestätigen.
In den Jahren 2003 und 2004 liegt die
BGFW mit ihrem effektiven Beitrag an
zweitgünstigster Stelle unter den Berufsge-
nossenschaften. Wir sprechen hier gern
sportlich von der „Silbermedaille“.

betrifft sicherheit: Worauf führen Sie
diese Beitragsstabilität zurück?

G. Höper: Hintergrund ist auf der einen Sei-
te natürlich, dass die Wirtschaftszweige, die
bei der BGFW Mitglied sind, auf soliden
finanziellen Beinen stehen. Sie sind für die
Grundversorgung der Bevölkerung verant-
wortlich und müssen sich entsprechend kri-
sensicher aufstellen. Auf der anderen Seite
wird deutlich,dass Prävention sich lohnt.
Jeder Unfall, der verhindert werden kann,
spart hohe Folgekosten und möglicherwei-
se jahrelange Rentenzahlungen. So ergibt
sich bei der BGFW ein günstiges Verhältnis
zwischen der Wirtschaftskraft der Mitglie-
der und dem zu tragenden Aufwand.

E. Ott: Vergessen darf man dabei nicht, dass
die BGFW auch in der Vergangenheit immer
vernünftig gewirtschaftet hat und jetzt dar-

auf aufbauen kann. Die Selbstverwaltung
sorgt über den Haushaltsplan mit dafür,
dass die Kostenseite ständig kritisch über-
prüft wird. Kosten-Leistungs-Rechnung,
Controlling und Benchmarking sind gute
Mittel zur Wirksamkeits- und Ausgabekon-
trolle. 

betrifft sicherheit: Sind Sie sich als Ver-
treter unterschiedlicher Interessen-
gruppen, nämlich von Arbeitnehmern
und Versicherten, dabei immer einig in
der Beurteilung?

E. Ott: Nein, natürlich nicht, aber das macht
eben das Wesen der paritätischen Selbstver-
waltung aus. Bei unterschiedlichen Meinun-
gen versuchen wir einen Konsens zu finden.
Abstimmungen, bei denen sich kontroverse
Ansichten gegenüberstehen, gibt es so gut
wie nie. Wir einigen uns,  und dabei kom-
men in der Regel praktikable und tragfähige
Kompromisse heraus.

betrifft sicherheit: Manche Kritiker
halten die Sozialwahlen, die wie alle
sechs Jahre auch in diesem Jahr wieder
stattgefunden haben, für überflüssig.
Wie stehen Sie dazu?

G. Höper: Wichtig ist doch in erster Linie,
ob das, was wir als Selbstverwaltung erar-
beiten, sich in den Wirtschaftszweigen der
BGFW praxistauglich umsetzen lässt. Wir
spiegeln die Strukturen der Mitgliedsunter-
nehmen wider und bringen von dort die
praktischen Erfahrungen mit. Durch die
Sozialwahlen sind wir demokratisch legiti-
miert für die wichtigen Entscheidungen, die

wir in Fragen der Prävention und der Haus-
haltspolitik der BGFW treffen müssen.

E. Ott: Bei den Entschädigungsfällen der BG
haben wir schließlich auch das letzte Wort:
Über jede Rente entscheidet der Rentenaus-
schuss, und jeder Widerspruch, der sich
gegen eine Ablehnung richtet, muss im
Widerspruchsausschuss behandelt werden.
Natürlich sind auch diese Ausschüsse
paritätisch besetzt.
Und um auch hier wieder mit den Kosten zu
argumentieren: Die Selbstverwaltung ist
preiswert, die Mitglieder arbeiten ehren-
amtlich.

betrifft sicherheit: Kritik richtet sich
besonders gegen die sogenannte Frie-
denswahl.

E. Ott: Friedenswahl bedeutet ja nichts
anderes, als dass die Vereinigung der kom-
munalen Arbeitgeberverbände als Arbeit-
geberorganisation und die Gewerkschaft
ver.di als Vertreter der Versicherten nicht
mehr Kandidaten aufstellen, als ihnen Plät-
ze in der Vertreterversammlung zustehen.
Im eigenen Interesse achten sie dabei dar-
auf, dass alle Regionen und Wirtschafts-
zweige ausgewogen vertreten sind. Dieses
Verfahren spart viel Geld, das sonst für die
Organisation der Wahl, Stimmzettel und
Porto ausgegeben würde.

betrifft sicherheit: Nach Ansicht eini-
ger mittelständischer Wirtschaftsver-
bände verstößt das berufsgenossen-
schaftliche System gegen Europarecht
und Grundgesetz. Was halten Sie von
dieser Position?

G. Höper: Ich teile diese Meinung nicht.
Europäisches Recht fordert keine Privatisie-
rung der Berufsgenossenschaften. Das hat
der Europäische Gerichtshof ganz deutlich

Interview mit den Vorsitzenden des Vorstands, Gerhard Höper (Arbeitgebervertreter) und Erhard Ott
(Versichertenvertreter)

INTERVIEW
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Situation der BGFW und ihre Zukunftsaussichten
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in einem Urteil in Verbindung mit der italie-
nischen Unfallversicherung gesagt. Dass das
berufsgenossenschaftliche System mit unse-
rer Verfassung übereinstimmt, hat außer-
dem das Bundessozialgericht schon be-
stätigt.

E. Ott: Gerade vor kurzem hat die Europäi-
sche Kommission Standpunkt zur Dienstlei-
stungsfreiheit in Europa bezogen und dabei
festgestellt, dass die berufsgenossenschaft-
liche Organisation nicht dagegen verstößt.

Vor dem Hintergrund ist nicht zu verstehen,
wieso Gerichte zu diesem Thema immer
wieder mit aussichtslosen  Klagen bean-
sprucht werden.

betrifft sicherheit: Was halten Sie von
der Forderung, die gesetzliche Unfall-
versicherung von privaten Anbietern
durchführen zu lassen?

G. Höper: Die Erfahrung aus anderen Län-
dern zeigt: Ohne öffentlich-rechtliches
Monopol teilen sich wenige große Unter-
nehmen die Marktmacht. Für die Unterneh-
men gibt es keine Vorteile, eher das Gegen-
teil: Beiträge würden steigen und Leistun-
gen sinken. Private Versicherer wollen Ge-
winne machen, und sie sind nicht bereit,
sich auf unkalkulierbare Risiken wie etwa
Asbest-Berufskrankheiten einzulassen.

E. Ott: Soviel ich weiß, bewegen sich die rei-
nen Verwaltungskosten bei privaten Versi-
cherungen in einer Größenordnung von 15
bis hin zu 20 Prozent. Dabei sind Kosten für
Marketing und Gewinn noch nicht einmal
einbezogen. Bei der BGFW sind es dagegen
nur gut sechs Prozent. Das ist für mich ganz
deutlich ein Argument dafür, das berufsge-
nossenschaftliche System so wirtschaftlich
wie möglich weiter zu führen.
G. Höper: In Neuseeland beispielsweise

stellt kaum noch einer die These auf, priva-
te Systeme würden gut funktionieren. Dort
wagte man 1999 den Schritt, das öffent-
lichrechtliche Monopol aufzubrechen und
den Markt auch für private Versicherungs-
unternehmen zu öffnen. Das Resultat: Nach
einem Jahr wurde das alte System wieder
eingeführt.
Inzwischen hat sich auch China nach jahre-
langer internationaler Prüfung für das deut-
sche Unfallversicherungssystem entschie-
den. Es wird nun zügig aufgebaut.

betrifft sicherheit: Die Berufsgenos-
senschaften sind im Umbruch. Fusio-
nen, Verwaltungsgemeinschaften und
Kooperationen sollen die Zahl der Trä-
ger verringern und das System refor-
mieren. Wo sehen Sie die BGFW in die-
sem Konzert?

E. Ott: Die BGFW steht betriebswirtschaft-
lich und versicherungstechnisch auf stabilen
Beinen. Negative Veränderungen zeichnen
sich hier nicht ab. Zwänge für eine Fusion
mit einer oder mehreren anderen Berufsge-
nossenschaften gibt es unmittelbar nicht.

G. Höper: Das bedeutet aber nicht, dass die
BGFW einem Reformprozess nicht aufge-
schlossen gegenüber steht, wenn geänder-
te Strukturen verbesserte Strukturen bedeu-
ten. Eine Chance sehe ich allerdings eher in
zweiseitigen Verhandlungen mit möglichen
Partnern als in großen Diskussionsrunden.

betrifft sicherheit: Welche Berufs-
genossenschaften kämen denn als 
Gesprächspartner für die BGFW in
Frage?

E. Ott: Hierbei spielen Branchenbezug und
Mitgliederstruktur eine große Rolle. Be-
rührungspunkte, wenn auch auf unter-
schiedlichen Ebenen, gibt es z. B. zur Berufs-
genossenschaft der Straßen-, U-Bahnen
und Eisenbahnen.

G. Höper: Der Kreis lässt sich auch noch
größer ziehen. Wenn man im Bereich Ver-
sorgung und Entsorgung, in dem sich die
BGFW bewegt, die Leitungsnetze betrach-
tet, ist man schnell auch in der Sparte Tele-
kommunikation.

betrifft sicherheit: Wie beurteilen Sie
die Zukunftsaussichten der BGFW?

G. Höper: Die BGFW kann nur zukunfts-
fähig bleiben, wenn sie auf geänderte
Strukturen weiter so flexibel reagiert wie

bisher. Konkret: In vielen Unternehmen der
Versorgung und Entsorgung lassen sich die
einzelnen Sparten wie Gas, Wasser, Fern-
wärme Abwasser und Strom nicht mehr
deutlich voneinander abgrenzen. Soge-
nannte Kombimonteure verlegen – natür-
lich auch aus Kostengründen – so viele Lei-
tungen wie möglich zusammen in einen Lei-
tungsgraben. Hier entsprechen Zuständig-
keiten unterschiedlicher Berufsgenossen-
schaften nicht mehr den tatsächlichen Ver-
hältnissen in den Unternehmen.

E. Ott: Wir sehen als Vorstand eine
Lösungsmöglichkeit darin, die BGFW bei
einem Umstrukturierungsprozess in eine
Berufsgenossenschaft der Versorgungs- und
Entsorgungswirtschaft zu entwickeln. Der
Branchenbezug wäre nachvollziehbar und
die Prävention könnte sich unter anderem
zielgerichtet auf die übergreifenden Netz-
betriebe hin ausrichten. Wir haben diese
Position als Selbstverwaltung in der „Erfur-
ter Erklärung“ umfassend beschrieben.
(Anm. d. Red.: Zu finden im Internet unter

http://www.bgfw.de)

Persönliches
Jeweils fünf Vertreter der Arbeitgeber und
der Versicherten bilden paritätisch den Vor-
stand der BGFW. Zwischen den Gruppen
wechselt der Vorsitz jährlich zum 1. Januar. 

Für das Jahr 2005 bis zum Ende der laufen-
den Wahlperiode im Oktober ist Gerhard
Höper amtierender Vorsitzender. Während
seiner Tätigkeit als Technischer Vorstand der
Stadtwerke Essen AG hat er Erfahrungen
gesammelt, die er jetzt auf Arbeitgeberseite
einbringt.
Die Funktion des stellvertretenden Vorsit-
zenden erfüllt zur Zeit Erhard Ott als Vertre-
ter der Versicherten. Im Hauptberuf ist er
Leiter des Ressorts 8, Fachbereich Ver- und
Entsorgung, im ver.di-Bundesvorstand in
Berlin.

Das Gespräch führte Monika Abels, Redak-
tion betrifft sicherheit, Mitgliederzeit-
schrift der BGFW, Düsseldorf

INTERVIEW
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Verletztengeld, 
Berufshilfe und sonstige 
Heilbehandlungskosten

3.659

Stationäre
Behandlung

3.655

Ambulante Behandlung

3.401

Reformdiskussion
Mitte 2004 forderte die Bundesvereinigung
der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA)
eine Reform der gesetzlichen Unfallversi-
cherung, erteilte aber Privatisierungsten-
denzen eine klare Absage. Der Deutsche Ge-
werkschaftsbund (DGB) sieht in den Forde-
rungen nach Privatisierung der Berufsgenos-
senschaft ebenfalls keine sinnvolle Option.
Es gibt gute Gründe, die für eine Beibehal-
tung des öffentlich-rechtlichen Systems spre-
chen. So liegen die Verwaltungskosten bei
den Berufsgenossenschaften mit weniger als
10 Prozent nicht einmal halb so hoch, wie
bei privaten Unfallversicherern. Das System
mit Prävention, Rehabilitation und Entschä-
digung „Aus einer Hand“ braucht auch den
internationalen Vergleich nicht zu scheuen.
Beispiele aus anderen Ländern zeigen, dass
mit einer Privatisierung die Kosten steigen
und nicht abnehmen.
Die Berufsgenossenschaften haben längst
begonnen, sich durch Strukturreformen den
aktuellen Gegebenheiten der Wirtschaft
anzupassen und zukunftsfeste Versiche-
rungsträger zu schaffen. Bereits beschlosse-
ne Fusionen führen zu einer deutlich redu-
zierten Anzahl von Berufsgenossenschaf-
ten. Richtungsweisend bleibt für die BGFW
die bereits im April 2004 beschlossene
„Erfurter Erklärung“ (www.bgfw.de).

Versicherte und Arbeitsunfälle
Für 2004 weist die Zahl der versicherten Per-
sonen gegenüber den Vorjahren einen deut-
lichen Anstieg aus. Diese Veränderung ist
die Folge einer Anpassung der Erhebungs-
grundlagen an die Verfahren anderer Be-
rufsgenossenschaften. Ein großer Teil der
„neuen“ Versicherten ist ehrenamtlich tätig.
Die Unfallzahlen sind gegenüber dem Vor-
jahr nochmal  gesunken. Die relativen Un-

fallzahlen der BGFW zeigen darum - und
wegen der erhöhten Versichertenzahl - im
Vergleich zu der Durchschnittszahl aller
Berufsgenossenschaften eine deutlich gün-
stigere Entwicklung.

BGFW-Beitrag
Maßgeblich bestimmt wird der Beitrag, mit
dem die Mitgliedsunternehmen die Aufga-
ben der Berufsgenossenschaft finanzieren,
durch die Ausgaben. Gegenüber dem Vor-
jahr sind die Ausgaben leicht gesunken, so
dass der Beitragsfuß mit 0,26 Euro je 100
Beitragseinheiten für das Geschäftsjahr
2004 beibehalten werden konnte. Der Bei-
tragsfuß ist ein jährlich neu zu bestimmen-
der Faktor, der mit der Gefahrklasse und der
Summe der gezahlten Entgelte den konkre-
ten Beitrag eines Unternehmens bestimmt.
Auf je 100 Euro Entgelt entfallen folgende
Beiträge (ohne Beitragsnachlass):

Gasversorgung und
Wasserverteilung (6,0) 1,560 Euro
Wassergewinnung (3,7) 0,962 Euro
Abwasserentsorgung (6,3) 1,638 Euro
kaufmännischer und
verwaltender Teil (0,8) 0,208 Euro
Fernwärmeversorgung (4,9) 1,274 Euro
spartenübergreifender
Netzbetrieb (5,4) 1,404 Euro
(Gas, Wasser, Strom)

Der Mindestbeitrag beträgt für 2004 eben-
falls unverändert 50 Euro. Erfolgreiche Prä-
ventionsarbeit lohnt sich für die Mitglied-
sunternehmen: Im günstigsten Fall ist eine
Beitragsrückerstattung von 25 Prozent der
gezahlten Beiträge möglich. Der durch-
schnittlich effektiv zu zahlende Beitrag sinkt
unter Berücksichtigung dieses Beitragsnach-

lasses auf 0,697 Euro je 100 Euro Entgelt.
Die für den spartenübergreifenden Netzbe-
trieb individuell festgelegte Gefahrklasse
5,4 führt unter Berücksichtigung des maxi-
mal möglichen Beitragsnachlasses zu 1,053
Euro je 100 Euro Entgelt.

Fremdlasten
Das Insolvenzgeld und die Ausgleichslast
bleiben, auch wenn sie gegenüber dem Vor-
jahr zurückgegangen sind, auf hohem
Niveau. Das Insolvenzgeld dient dem Aus-
gleich des Nettolohnanspruchs der Arbeit-
nehmer für die letzten drei Monate vor
Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder der
Abweisung des entsprechenden Antrags

Verwaltungsbericht 2004

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Entschädigungsleistungen (1.000 Euro)Gesamtausgaben (1.000 Euro)

10.696

12.764

13.135

12.383

12.501

12.738

14.353

19.966

19.331

17.039

Entschädigungsleistungen (1.000 EUR)

26.118

28.272

28.439

29.282

30.427

30.390

31.647

31.808

32.939

33.254

42.505

44.775

44.327

45.884

48.353

48.627

50.570

52.813

54.968

54.826
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Insolvenzgeld und Rentenlastausgleich



Renten, Abfindungen, Beihilfen und 
Sterbegeld an Hinterbliebene

7.672

Renten, Abfindungen 
und Beihilfen an Verletzte

14.866

mangels Masse. Die Berufsgenossenschaf-
ten sind lediglich Einzugsstellen für das
Insolvenzgeld und leiten es in voller Höhe an
die Bundesagentur für Arbeit weiter. Die An-
sprüche der von Insolvenzverfahren be-
troffenen Arbeitnehmer richten sich gegen
die Bundesagentur für Arbeit. Die insol-
venzfähigen Mitgliedsunternehmen der
BGFW müssen 11,4 Millionen Euro für das
Geschäftsjahr 2004 aufbringen. Je 100 Euro
Entgelt beträgt die Belastung 0,245 Euro.
Die Ausgleichslast ist gegenüber dem Vor-
jahr für die Mitgliedsunternehmen der
BGFW um über 5 Prozent auf 5,4 Millionen
Euro gesunken. Es ergibt sich einen Umlage
von 0,10 Euro je 100 Euro Entgelt. Diese

Mittel kommen als Solidarbeitrag der Berg-
bau-BG und der BG Bau zugute. Eine ge-
setzliche Neuregelung des Lastenausgleichs
wird sich bereits für 2005 auswirken. Bun-
destag und Bundesrat haben diese Ände-
rungen im Juni und Juli 2005 beschlossen.
Die Neuregelung geht insbesondere auf Ini-
tiativen der notleidenden Bauwirtschaft zu-
rück. Für die BGFW bedeutet das voraus-
sichtlich einen Anstieg der Ausgleichslast um
knapp 25 Prozent auf 6,7 Millionen Euro.

Anpassungen der Geldleistungen
Im Jahr 2004 hat durch das Gesetz über die
Aussetzung der Anpassung der Renten zum
1. Juli 2004 eine Anpassung der Renten und

Pflegegelder nicht stattgefunden. Auch
zum 1. Juli 2005 ist keine Rentenerhöhung
erfolgt. Allerdings stellt auch eine „Null-
Anpassung“ eine Rentenanpassung im Sin-
ne des Sozialgesetzbuchs dar. Daraus ergibt
sich, dass Einkommensänderungen beim
Bezug von Hinterbliebenenrenten dennoch
zum 1. Juli zu berücksichtigen sind.
Das Pflegegeld beträgt weiterhin in den
alten Bundesländern zwischen 295 Euro
und 1.180 Euro monatlich und in den neu-
en Bundesländern monatlich zwischen 256
Euro und 1.023 Euro. Die Bezugsgröße in
der Sozialversicherung wurde für 2004 auf
2.415 Euro (West) bzw. 2.030 Euro (Ost)
angehoben.

Unfälle und Versicherte Meldepflichtige Arbeitsunfälle je 1.000 Versicherte

Meldepflichtige Unfälle Sonstige Unfälle Versicherte

Fremdumlage (1.000 Euro)

6479

6517

6482

6466

6083

5522

5658

5798

5254

5008

12584

12501

12847

13281

13733

13053

12116

11105

11154

10445

182739

181675

182799

185159

181473

180517

183209

184951

183760

197540

42,47
28,73
38,22
29,29
36,40
28,90
36,03
27,85
35,23
26,81
33,93
24,40
31,61
24,09
29,69
24,78
27,00
22,10
26,04
19,73

Rentenlastausgleich Insolvenzgeld (1.000 Euro)

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004
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5.058

4.842

5.217

5.176

5.037

5352

4.442

5.545

6.043

5.623

5.638

7.922

7.917

7.207

7.464

7.386

9.911

14.421

13.288

11.416

alle BGs BGFW



ARBEITS- UND GESUNDHEITS-
SCHUTZ IN DER VERWALTUNG
➊ ➋

➌ ➍



Für Kopierer und Plotter ist die Auf-
stellung in einem gesonderten Raum,

z. B. als Schutz vor Geräuschbelästigung,
zu empfehlen.

Der Einsatz von TFT-Bildschirmen verringert das Problem der Blendung und Refle-
xionen am Bildschirmarbeitsplatz. Zweckmäßigen Schutz vor Sonneneinstrahlung

– auch bei schrägem Lichteinfall – bei gleichzeitiger möglicher Sichtverbindung nach
außen bieten Vertikaljalousien.

Die berufsgenossenschaftliche Aktion „Sicherer Auftritt“ hat u. a. bewiesen, dass
Stolperunfälle auf Treppen durch konsequentes Benutzen des Handlaufs vermie-

den werden können.

Multifunktional und architektonisch interessant gestaltetes Atrium als tageslicht-
durchflutete Verbindung von Büroabschnitten. Geeignet auch als Begegnungs-

stätte und Ruhebereich zwischen Begrünung und Industriedenkmal (Teilstück:
Beschickungsanlage eines alten Kohleheizkraftwerkes).

In Tiefgaragen müssen ausreichende
Brandschutzvorkehrungen getroffen

sein.

Ein Flucht- und Rettungsplan ist auf-
zustellen, wenn Lage, Ausdehnung

und Art der Benutzung der Arbeitsstätte
dies erfordern. Der Plan ist an geeigne-
ten Stellen in der Arbeitsstätte auszule-
gen oder auszuhängen.

Im Eingangsbereich/Kundenzentrum
mit Arbeitsplätzen ist zu beachten,

dass ein windgeschützter Bereich
geschaffen wird - hier durch Doppeltüren
und vollständige Verblendung der
Arbeitstische.

Beispiel für Büroeinrichtung und Ge-
staltung für Teamarbeit. Teamstruk-

turen ersetzen arbeitsteilige Organisati-
onsformen.

➊

➋

➌

➍

➎

➎

➏ ➐

➑

➏

➑

➐



Moderne Büroarbeitsplatze

Arbeits- und Gesundheitsschutz in der Verwaltung
iele Arbeitsbereiche hat sich durch
Computertechnik rasant verändert.

Laptop, Handy, immer leistungsstärkere PCs
und WLAN-Technik sind  Schritte auf dem
Weg in die digitale Arbeitswelt. Hieraus
ergeben sich auch völlig neue und vielfälti-

ge Büroarbeitsplatzlö-
sungen.
Eine wesentliche Vor-
aussetzung um neue
optimale Lösungen zu
finden, ist die Motivati-
on aller Beteiligten.
Um das Engagement
und die Kreativität der
Mitarbeiter zu fördern,
bedarf es eines ganz-
heitlichen und qua-

litätsorientierten Ansatzes. 
Was hilft besser, produktiver und erfolgrei-
cher zu werden, um sowohl im Sinne der
Unternehmen als auch der Beschäftigten
eine „Neue Qualität der Büroarbeit“ zu
erreichen?

Erfolgsfaktoren für Büroarbeit von 
morgen
In der Versorgungswirtschaft sind ca. 50
Prozent aller Beschäftigten an Verwaltungs-
und Büroarbeitsplätzen tätig. Ein weiterer,
nicht geringer Teil übt eine gemischte Tätig-
keit aus betrieblichen Arbeiten und Büroar-
beit aus.
Die Arbeit in Verwaltung und Büro steht
dabei beispielhaft für den dynamischen
Strukturwandel. Einige Aspekte hierfür sind:
- Informations- und Kommunikationstech-

nologien führen dazu, dass Büroarbeit in
Bezug auf die Aspekte Arbeitsort und
Arbeitszeit weit mobiler und flexibler
stattfinden kann.

- Flexible Center- und Teamstrukturen er-
setzen zunehmend funktionale und ar-
beitsteilige Organisationsformen.

- Als Leitmaxime für team- und mitarbei-
tergetriebene Veränderungsmechanismen
wird ein hohes Maß an Eigeninitiative
und Selbstorganisation gefordert.

- Neue Arbeits- und Bürokonzepte wie
zum Beispiel „Kombi-Büros“, „Non-Terri-
toriale Büros“ oder auch „Telearbeit in
Satellitenbüros“.

Vor dem Hintergrund dieser Entwicklung
wird auch immer deutlicher, dass es ganz-
heitlicher Lösungen bedarf, um zu einem
Qualitätssprung in der Entwicklung von
Büroarbeit zu kommen. 
Bei einer ganzheitlichen Betrachtung des
Büros und der Arbeitsaufgaben lassen sich
in diesem Zusammenhang unterschiedliche
Zielgruppen, Akteure, Handlungsfelder,
Erfolgsfaktoren und Wirkungsdimensionen
feststellen.
Die beteiligten Akteure – Nutzer, Planer,
interne und externe Dienstleister, Hersteller,
Fachhandel und weitere Multiplikatoren –
sind daher gefordert, sich einer breiten
Palette unterschiedlicher Handlungsfelder
zu stellen.
Eine erste Hilfestellung für umfassende,
gesundheitsgerechte und optimale ergono-
mische Gestaltung, unterteilt nach Arbeits-
mitteln und -stoffen, Arbeitsumgebung –
den so genannten harten Faktoren – und
Organisation, Mitarbeiter, Management –
den weichen Faktoren – gibt die nebenste-
hende Übersicht: 
Für weitergehende Informationen wird auf
die Initiative „Neue Qualität der Büroarbeit“
(INQA Büro) hingewiesen. Im Rahmen eines
Verbundforschungsprojekts (OFFICE 21)

wurden empirische Studien durchgeführt.
Zu nennen sind:
- Untersuchung von Produktivitätsfaktoren

im Büro – „Office Performance“
- Gestaltungsrelevante Aspekte im Büro –

„Soft Success Factors“

Informationen zum Verbundprojekt und die
Ergebnisse der Untersuchungen stehen im
Internet als Download unter www.inqabue-
ro.de und unter www.office21.de zur Verfü-
gung. Einen Überblick zu Inhalten und
Ergebnissen der Studien finden Sie in der
Zeitschrift „Arbeit und Gesundheit“ im Heft
8/2005 und im Internet unter www.arbeit-
und-gesundheit.de oder bei www.bgfw.de.

Schlussfolgerung
Bürogestaltung muss ganzheitlich und pro-
fessionell erfolgen. Die Realisierung produk-
tiver Büros erfordert einen umfassenden

Ansatz: Organisation, Technik, Gebäude,
Raum, Arbeitsplatz und Menschen müssen
ein aufeinander abgestimmtes Gesamtsys-
tem bilden.
Das Entwickeln und Betreiben von Bürolösun-
gen ist kein „Nebenjob“ mehr, sondern eine
Aufgabe für engagierte Profis mit Fachwissen
aus unterschiedlichen Disziplinen.

V
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* Es sind ausschließlich die Praxisquellen aufgeführt, die von Mitgliedsunternehmen bei der BGFW kostenfrei bezogen werden können:
E-Mail: christiane.boensch@bgfw.de, Tel. 0211 9335-239, Fax 0211 9335-219

POTENZIALE EINER PRÄVENTIVEN GESTALTUNG DES ARBEITSSYSTEMS BÜRO - BEISPIELE

Präventive Leistung Wirkung und Nutzen präventiver Büroarbeits-
gestaltung

Arbeitsmittel (z. B. Tische, Stühle,
Bildschirme, Rechner, Drucker,
Kopierer) (BGI 650; BGI 774)

Software
(BGI 852-1; -2; -3)

Raumqualität
(BGI 5019)

Raumklima
(Bezug-Nr. 7.11) 

Beleuchtung
(BGI 856)

Arbeitsplätze
(BGI 5001)

Ergonomisch gestaltete und geprüfte Arbeitsmittel 
(z. B. GS, BG-PRÜFZERT, TCO-Standard)

Kriterien und Hilfsmittel für gebrauchstaugliche 
Software

Intelligente Gebäude- und Raumkonzepte
Aktivierende Arbeitsraumkonzepte und optimale ergo-
nomische Flächennutzung für Büroarbeitsplätze

Konzepte und Instrumente für die Gestaltung eines
gesunden Raumklimas

Konzepte, Instrumente und Gütemerkmale für Be-
leuchtungsanlagen und günstige Wahrnehmungs-
situationen

Konzepte und Instrumente zur ergonomischen Einrich-
tung von ergonomischen Arbeiten an Büroarbeitsplät-
zen

Angepasste körperliche Belastungen und weniger
Beschwerden (wie Verspannungen, Rückenschmerzen,
Kopfschmerzen)

- Bessere Informationsverarbeitung
- Produktivere Arbeitsabläufe
- Angepasste Belastungen durch optimale Wahrneh-

mungsbedingungen

Wohlbefinden und Identifikation mit dem Arbeitsplatz
Förderung von Arbeitsabläufen
Wohlbefinden und höhere Leistungsbereitschaft

Günstiger Behaglichkeitsbereich mit höherer Leis-
tungsbereitschaft

Geringere Ermüdung
Bessere Konzentrationsfähigkeit
Weniger Wahrnehmungsfehler

Bessere Informationswahrnehmung und –verarbeitung
Angemessene körperliche Belastungen und Verminde-
rung von Beschwerden (wie Verspannungen, Rücken-
und Kopfschmerzen)

Büroarbeit: Arbeitsumgebung

Büroarbeit: Arbeitsmittel und -stoffe

Führung/Kommunikation
(BGI 650; BGI 742)

Planung/Beschaffung
(BGI 774)

(Bezug-Nr. 7.8) 

(BGI 773)

(BGI 852-4)

Informationsmanagement
(Bez.-Nr. 7.8; BGI 652) (BGI 523)

Arbeitszeitgestaltung

- Konzepte und Instrumente zur Aktivierung menschli-
cher Ressourcen (zum Beispiel Belastungs- und Be-
anspruchungskonzepte, Gefährdungsbeurteilungen)

- Konzepte und Instrumente zur Arbeitszufriedenheit
und Motivation (z. B. Informations-/Kommunikations-
hilfen)

- Konzepte und Instrumente für veränderte alters-
mäßige Zusammensetzung der Belegschaften

- Hilfen für ergonomische und geprüfte Arbeitsmittel
(z. B. Tische, Stühle, Rechner) sowie für eine ergono-
mische Raum- und Arbeitsplatzgestaltung

- Flächennutzung im Büro

- Einrichten von Call-Centern

- Entscheidungskriterien und Hilfen für Software

- Information, (Aus- und Weiterbildung) der Beschäf-
tigten über fachgerechtes Arbeiten

- Grundlagen der Ergonomie

- Konzepte für aktivierende Arbeitszeitgestaltung  
(z. B. Pausenregelungen, Mischarbeit, Arbeitszeit-
regelungen)

- Optimale Beanspruchung der Beschäftigten

- Identifizierung von Schwachstellen

- Aufgabengerechte Information

- Nutzung der Kenntnisse der Beschäftigten

- Nutzung der Kompetenzen, Fähigkeiten und Erfah-
rungen aller Altersgruppen

- Einbeziehung leistungsfördernder Kriterien in Pla-
nung und Beschaffung

- Effizienter und effektiver Einsatz der finanziellen 
Mittel

- Beschaffung gebrauchstauglicher Software

- Kompetenzförderung der Beschäftigten

- Vorausschauendes Erkennen von Gefährdungen und
Belastungen

- Effektive Nutzung der Arbeitskraft der Mitarbeiter

- Reproduktion der Arbeitskraft

Büroarbeit: Mitarbeiter, Organisation, soziales System

Elemente des Arbeitssystems-
Büro

(BG-Information)*
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s war ein schwüler Tag. Karl F. (54) spür-
te einen ungeheuren Druck auf der

Brust. Der Schmerz zog bis in den linken
Arm. Kalter Schweiß rann ihm von der Stirn.

„Was ist mit dir los?“ fragte sein Bürokol-
lege Norbert K. Da passierte es. Karl. F.
brach bewusstlos zusammen. Rasch lief
Norbert K. zu ihm. Aber weder auf Anspra-

che noch auf ein Kneifen in dem Arm rea-
gierte sein Kollege. Norbert K. rief um Hilfe.
Aus dem Nachbarzimmer kamen Carola W.
und Margot T. Carola W. hatte erst in der
letzten Woche einen Kursus für Ersthelfer im
Betrieb absolviert. Nie aber hätte sie
gedacht, das Geübte so rasch in die Tat
umsetzen zu müssen. Margot T. rief über
den Notruf 112 den Notarzt und informier-
te anschließend über die interne Notruf-
nummer den Pförtner, der für die Einwei-
sung des Rettungsdienstes sorgen sollte.
Carola W. prüfte die Atmung des Kollegen.
Er atmete nicht. „Wiederbelebung“ schoss
es ihr durch den Kopf. Sie begann mit der
Herzdruckmassage. Norbert K. hatte inzwi-
schen das neue Elektroschockgerät geholt.
Jeweils eins dieser Geräte hing seit neun
Monaten im Erdgeschoss und in der dritten
Etage des Verwaltungsgebäudes. Alle
Ersthelfer hatten im Anschluss an ihre Aus-
bildung eine Einweisung und ein Training
am so genannten automatischen externen
Defibrillator (AED) absolviert. Carola W. hat-
te den Oberkörper ihres Kollegen freige-
macht und klebte die Elektroden des AED
auf die Brust. Sie hatte den Startknopf des
Gerätes gedrückt. Laut gab der Apparat sei-
ne Anweisungen. „Patienten nicht be-
rühren – Analyse läuft. Schock empfohlen –
jetzt Schock auslösen.“ Der orange Knopf

E
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Ein Bericht von Dr. Uwe Gerecke, Leitender Betriebsarzt der Stadtwerke Hannover AG.
In Anlehnung an eine tatsächliche Gegebenheit, Namen und Daten geändert.

Elektroschock als Lebensretter
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leuchtete auf. Carola W. drückte den Knopf.
Der AED löste einen Schock aus. Und wieder
klang die Stimme aus dem Gerät. „Patien-
ten nicht berühren. Analyse läuft – kein
Schock empfohlen.“ Carola W. überprüfte
erneut die Atmung. Ihr Kollege war weiter-
hin leblos. Sie führte die Herzdruckmassage
fort, so wie im Kurs zuvor gelernt. Sekunden
verstrichen. Die Zeit schien endlos zu verge-
hen. Da öffnete sich die Bürotür. Rettungs-
sanitäter und der Notarzt erschienen. Sie
übernahmen die weitere Versorgung. Ein
EKG wurde angelegt. Es zeigte einen regel-
mäßigen Rhythmus. Der Patient wurde vom
Notarzt versorgt und in das nächstgelegene
Krankenhaus gebracht. Karl F. hatte einen
Herzinfarkt erlitten. Dabei war es zu Herz-
rhythmusstörungen gekommen, die in ein
„Kammerflimmern“ übergingen, einen so
schnellen und chaotischen Herzrhythmus,
dass das Herz zu schlagen aufhört. Durch
die rasche Hilfe der Kolleginnen und den
Einsatz des Elektroschockgerätes (Defibrilla-
tor) war es gelungen, wieder einen regel-
mäßigen Herzrhythmus herzustellen. 
Täglich sterben in Deutschland etwa 300
Menschen an den Folgen eines „plötzlichen
Herztodes“, zehnmal mehr als bei Verkehrs-
unfällen. Viele von Ihnen hätten gute Über-
lebenschancen, wenn rasch ein Defibrillator
eingesetzt würde. Gerade die ersten vier bis

fünf Minuten sind nach einem Herzkreis-
laufstillstand entscheidend. Jede Minute,
die bis zum Einsatz eines solchen Elek-
troschockgerätes vergeht, vermindert die
Überlebenschance um zehn Prozent. In die-
ser Zeit kann in den seltensten Fällen der
Rettungsdienst vor Ort sein. Neuerdings gibt
es (halb)-automatische Defibrillatoren
(automatic external defibrillator, AED), die
zu ihrer Bedienung keine ärztlichen Ret-
tungskräfte brauchen. Die Geräte sind in
der Handhabung einfach. Sie verfügen über
ein Analysesystem, welches den Herzrhyth-
mus des Patienten auswertet. Alle Schritte,
die ein Ersthelfer zu tun hat, werden über
eine Sprachsteuerung per Ansage mitge-
teilt. AEDs arbeiten mit einer wartungsfrei-
en Langzeitbatterie und führen automati-
sche Selbsttests zur Funktionsprüfung
durch. Dort, wo viele Menschen zusam-
menkommen, gibt es diese Geräte bereits,
so an vielen Flughäfen, in U-Bahn-Stationen
oder im Flugzeug. Die gewerblichen Berufs-
genossenschaften setzen sich gemeinsam
mit der Deutschen Herzstiftung und den
Ärztekammern dafür ein, dass insbesonde-
re größere Betriebe solche Geräte für ihre
Mitarbeiter bereithalten. 
Auch die Stadtwerke Hannover AG haben
ihre Standorte mit diesen automatischen
externen Defibrillatoren (AED) ausgerüstet.

Im Anschluss an eine Erste-Hilfe-Ausbildung
erhalten alle Ersthelfer eine Einweisung und
ein Training an diesen Geräten. Der Umgang
ist denkbar einfach: Bei Bewusstlosigkeit
klebt ein Helfer dem Patienten zwei Elektro-
den auf die Brust, damit das Gerät den Herz-
rhythmus  analysiert und den Helfer je nach
Diagnose anleitet. Das Gerät stellt zum Bei-
spiel „Kammerflimmern“ fest und gibt die
Empfehlung, den Schock auszulösen. Der
Helfer muss dann nur noch den Impuls aus-
lösen. Das erworbene Wissen im Umgang
mit den Geräten muss jährlich aufgefrischt
und trainiert werden, damit die Hilfe im
Ernstfall wirksam ist – bis der Notarzt die
Verantwortung übernehmen kann.Ein AED
kostet ca. 2000 Euro. Bezugsquellen und
weitere Hinweise finden sich im Internet
unter www.steigerstiftung.de. Das Kon-
zept der Frühdefibrillation ist ohne Zweifel
ein wichtiges Vorhaben zur Verhinderung
plötzlicher Todesfälle. Faszinierend ist, dass
moderne Technik eine eher komplizierte
therapeutische Maßnahme wesentlich ver-
einfacht, so dass sie von ausgebildeten Erst-
helfern angewendet werden kann. Erste Er-
fahrungen auch in größeren Betrieben be-
stätigen die Richtigkeit des Konzeptes. 

Dr. Uwe Gerecke
Betriebsarzt@enercity.de
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Bei Müdigkeit Hände weg vom Steuer

Sekundenschlaf entscheidet über
Leben und Tod

m sportlichen Wettkampf ist es alltäglich:
Sekundenbruchteile entschieden über

Sieg oder Niederlage, bestimmen Sieger
oder Zweitplatzierten. Die oft ebenfalls nur
Sekunden andauernden Müdigkeitsat-
tacken hingegen, denen Menschen vor
allem bei monotonen Autobahnfahrten zu
erliegen drohen, entscheiden über Leben
und Tod. Ein kurzes Einnicken am Steuer,
der so genannte Sekundenschlaf, reicht aus,
um die Kontrolle über das Fahrzeug zu ver-
lieren und vom Weg abzukommen – mit oft-
mals katastrophalen Folgen.  
Die Experten der B·A·D GmbH, einem der
führenden Anbieter im Arbeits-, Gesund-
heits- und Umweltschutz, warnen vor
einem hektischen Aufbruch in die Ferien.
Oft genug werden die Vorbereitungen auf
den letzten Drücker getätigt, und dann geht
es noch in der Nacht auf die Autobahn, um
Staus zu entgehen. Dabei belegen Untersu-
chungen, dass rund 24 Prozent aller Auto-
bahnunfälle mit Todesopfern nicht durch
technische Defekte, sondern vermutlich

durch das Einschlafen am Steuer verursacht
werden: Eine Gefahr, der Berufsfahrer im
Lkw oder dem Reisebus wie auch Privatfah-
rer  sich selbst und andere ständig ausset-
zen.
Neben Hektik und einem kurzfristigen
Schlafmangel sind es die zunehmenden all-
gemeinen Schlafpro-
bleme, durch die sich
das Risiko eines Se-
kundenschlafs erhöht. 
Wer sich am Steuer
schlapp fühlt und da-
bei ertappt, falsch zu
schalten oder die
Fahrspur nicht halten
zu können, der muss
schleunigst den
n ä c h s t g e l e g e n e n
Parkplatz ansteuern.
Denn solche Fahrfeh-
ler sind wie perma-
nentes Gähnen oder
„schwere“ Augenli-

I

der Anzeichen für einen drohenden Sekun-
denschlaf, dem mit lauter Musik oder fri-
scher Luft durchs geöffnete Autofenster
nicht beizukommen ist.  Von Nachtfahrten
zwischen zwei und fünf Uhr raten die Medi-
ziner der B·A·D generell ab: In dieser Zeit ist
der Organismus besonders auf Schlaf einge-
stellt und lässt sich nicht überlisten. Wer es
dennoch versucht, und in Kaffee oder Auf-
putschmitteln einen Verbündeten sieht, der
erhöht die Gefahr eines Sekundenschlafs
sogar noch, warnen die Experten. Denn
Koffein hat eine nur aufschiebende Wir-
kung – eine spätere Müdigkeitsattacke tritt
dafür umso heftiger auf.
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Neuer Film der BGFW:

Sicherer Chlorgasflaschen-
wechsel
Teil 1 (Laufzeit 8:25 min)
- Anlegen der Schutzausrüstung
- Sicherheitsmaßnahmen beim Aufstellen

und bei der Handhabung von Chlorgasfla-
schen

Teil 2 (Laufzeit 3:24 min)
- Störungen durch Leckagen-
- Sofortmaßnahmen bei Chlorgasaustritt

Der Film kann als
DVD gekauft oder
als VHS kostenlos
ausgeliehen wer-
den:

christiane.boensch@bgfw.de
Telefax: 0211-9335-219

Mitgliedsunternehmen: 15,00 €
Nichtmitglieder: 35,00 €

Die BGFW lädt auch in diesem Jahr im Rah-
men der A+A 2005 die Fachkräfte für
Arbeitssicherheit, die Betriebsärztinnen und
-ärzte aus unseren Mitgliedsunternehmen
herzlich ein.
Die Tagung findet am  Montag, den 24.
Oktober  2005 um 15.30 Uhr im CCD-Süd
Raum 1 statt.
Mit Sicherheit der wichtigste Termin für Ihr
Unternehmen: A+A 2005

Austellungen, Messen und Tagungen

A + A 2005
Kongress und Fachmesse 
24.- 27. Oktober 2005
Düsseldorf
Treffpunkt Sicherheit
Gemeinschaftsstand von BGFW und 
BG-Bahnen
Halle 10 

16. Tagung der Fachkräfte
für Arbeitssicherheit,
der Betriebsärztinnen und -ärzte
24. Oktober  2005,15.30 Uhr
CCD-Süd Raum 1

� termine

Anzeige

Anzeige
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Aus- und Fortbildung 2006

Sicherheit und Gesundheitsschutz
n den letzten Jahren haben sich die Rah-
menbedingungen für die Unternehmen

und die Berufsgenossenschaften deutlich
verändert. Das bleibt nicht ohne Auswir-
kungen auf den Bereich der Aus- und Fort-
bildung. Die stetigen Neuerungen und Ver-
änderungen in den einzelnen Gesetzen,
Verordnungen, Vorschriften und Regelwer-
ken sowie die Bildung neuer Betriebsberei-
che in den Unternehmen, wie z. B. der
Bereich Netzbetrieb mit sparten übergrei-
fenden Tätigkeiten, erfordern eine perma-
nente Anpassung und Weiterentwicklung
des Seminarangebotes und der Seminarin-
halte.
Diesen Anforderungen stellt sich auch die
BGFW. Durch die enge Zusammenarbeit mit
Sicherheitsfachkräften aus den Unterneh-
men werden die einzelnen Seminare analy-
siert, beurteilt und hinsichtlich ihrer Wir-
kung hinterfragt. Diese Ergebnisse sowie
die Hinweise und Kritiken von Seminarteil-
nehmern sind eine wichtige Grundlage bei
der Planung neuer und der Anpassung
bestehender Seminare.
Die Zielstellung für alle von der BGFW ange-
botenen Seminare lautet, die Beschäftigten
aus den Unternehmen so aus- oder fortzu-
bilden, dass sie im Anschluss befähigt sind,
das erworbene Wissen unter Berücksichti-
gung der jeweiligen betrieblichen Ressour-
cen umzusetzen. Die verbesserte Hand-
lungskompetenz der Teilnehmer soll das
unternehmerische Handeln nachhaltig stär-

ken und zum wirtschaftlichen Erfolg des
Unternehmens beitragen.
Die BGFW bietet auch für das Seminarjahr
2006 ein breit gefächertes Angebot von
Aus- und Fortbildungsveranstaltungen für
Zielgruppen aller Ebenen eines Betriebes an
und kommt damit ihrem gesetzlichen Auf-
trag nach.
In den Seminaren werden Wissen und
Handlungshilfen im Bereich der techni-
schen, organisatorischen und personenbe-
zogenen Maßnahmen zur Prävention ver-

mittelt. Neben Veranstaltungen für Ziel-
gruppen mit fachspezifischem Interesse gibt
es ein breites Angebot zu Grundlagen des
Arbeitsschutzes für Unternehmer, Füh-
rungskräfte, Fachkräfte für Arbeitssicher-
heit, Betriebsärzte, Sicherheitsbeauftragte
und Betriebsräte. Bei der Durchführung der
Seminare werden die Methoden der Er-
wachsenenbildung eingesetzt. Die Referen-
ten achten sehr darauf, die Aus- und Fort-
bildungsveranstaltungen lebendig und teil-
nehmeraktivierend zu gestalten.
Seminarteilnahme: Teilnahmeberechtigt
sind ausschließlich Versicherte und Unter-
nehmer aus Mitgliedsunternehmen. Die
Kosten der Seminare einschließlich Fahrt-,
Unterbringungs- und Verpflegungskosten
trägt die Berufsgenossenschaft. 
Seminaranmeldung: Die Anmeldung zu den
Seminaren kann nur über eine zentrale Stel-
le im Unternehmen erfolgen. Anmeldungen
einzelner Betriebsstellen oder Mitarbeiter
können nicht berücksichtigt werden.
Weitergehende Hinweise zu den Seminar-
zielen und -inhalten sowie zu den Ziel-
gruppen enthält die Seminarbroschüre

2006. Sie erscheint im Oktober 2005 und
wird den Betrieben zugesandt, oder ist
kostenlos zu beziehen unter: 
E-Mail: christiane.boensch@bgfw.de,
Tel. 0211 9335-239, Fax 0211 9335-219
Selbstverständlich können Sie die BGFW
auch im Internet besuchen. Auf der Home-
page (www.bgfw.de) finden Sie neben vie-
len anderen Informationen auch den kom-
pletten Inhalt der Seminarbroschüre. Eine
Gesamtübersicht über alle in 2006 ange-
botenen Seminare kann als pdf-Datei her-
untergeladen werden.

Sie können sich per Post anmelden oder  die
Seminaranmeldungen per E-Mail (semina-
re@bgfw.de)  oder per Fax zusenden.
Auch im Jahr 2006 wird die BGFW wieder mit
der Berufsgenossenschaft der Straßen-, U-
Bahnen und Eisenbahnen (BG BAHNEN)
gemeinsame Seminare durchführen. Für die-
se Seminare müssen Anmeldungen bis spä-
testens zum 18. November 2005 vorliegen.
Wenn Sie Fragen zu Seminaren oder Ausbil-
dungsinhalten haben, rufen Sie einfach an
oder schreiben Sie. Wählen Sie 0211 9335-
233 oder -251 oder seminare@bgfw.de.
Die Seminarteilnehmer tragen als Multiplika-
toren wesentlich zum Unternehmenserfolg
bei. Entscheidende Voraussetzungen für
eine erfolgreiche Prävention sind Motivation
und Information der Beschäftigten.

I
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Unfallverhütungsvorschriften

Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit
it der Zusammenfassung der bisheri-
gen Unfallverhütungsvorschrift BGV

A6 und BGV A7 zur neuen BGV A2 leisten
die Berufsgenossenschaften einen Beitrag
zur sinnvollen Verschlankung des Vorschrif-
tenwerks.
Zum 1. Juli 2005 ist bei der BGFW die
Unfallverhütungsvorschrift „Betriebsärzte
und Fachkräfte für Arbeitssicherheit“ (BGV
A2) in Kraft getreten. Gleichzeitig sind die
bisherigen Unfallverhütungsvorschriften
„Fachkräfte für Arbeitssicherheit“ (BGV A6)
und „Betriebsärzte (BGV A7) außer Kraft
gesetzt worden. Damit wurde ein von den
gewerblichen Berufsgenossenschaften ab-
gestimmtes Konzept der betriebsärztlichen
und sicherheitstechnischen Betreuung um-
gesetzt, das die Voraussetzungen schafft,
die bisher in der Kritik stehenden Aspekte
der Kleinst- und Kleinbetriebsbetreuung zu
beseitigen.

Abweichungen vom Mustertext
Dem vom Hauptverband der gewerblichen
berufsgenossenschaften (HVBG) vorgegebe-
nen Mustertext entsprechend sollte Kleinst-
und Kleinunternehmen neben der Regelbe-
treuung durch Betriebsärzte und Fachkräfte
für Arbeitssicherheit auch die Möglichkeit
von „alternativen Betreuungsmodellen“
zugestanden werden. Voraussetzung für
diese alternative Betreuung ist jedoch, dass
der Unternehmer aktiv in das Betriebsge-
schehen eingebunden ist und an entspre-
chenden Motivations- und Informations-
maßnahmen teilgenommen hat.
Bei den Unternehmen im Zuständigkeitsbe-
reich der BGFW (Unternehmen mit den
Unternehmenszweigen Gasversorgung,
Fernwärmeversorgung, Wasserversorgung
und Abwasserentsorgung) ist der Unterneh-
mer (Definition gemäß SGB VII: „derjenige,
dem das Ergebnis des Unternehmens
unmittelbar zum Vor- oder Nachteil ge-
reicht“) in der Regel keine natürliche, son-
dern eine juristische Person. Somit  ist die
geforderte aktive Einbindung des Unterneh-
mers in das Betriebsgeschehen nur in weni-
gen Ausnahmefällen gegeben. Ein realer
Bedarf für die bei dieser Betreuungsform
zwingend geforderten Motivations- und
Informationsmaßnahmen war deshalb nicht
zu erwarten. Diese Besonderheit wurde
dem Bundesministerium für Wirtschaft und
Arbeit (BMWA) vorgetragen mit dem Ergeb-
nis, dass diese Abweichung vom Musterent-
wurf genehmigt wurde. 

Was ist neu?
Gegenüber den bisherigen Vorschriften er-
geben sich folgende wesentliche Änderun-
gen:
� Zusammenfassung der Regelungen zur

betriebsärztlichen und sicherheitstechni-
schen Betreuung,

� gefährdungsorientiertes Modell der Re-
gelbetreuung für Kleinstbetriebe,

� Harmonisierung der Mindesteinsatzzeiten,
� schriftliche Berichtspflicht der Betriebsärz-

te und Fachkräfte für Arbeitssicherheit.

Gefährdungsorientiertes Modell der
Regelbetreuung für Kleinstbetriebe
Für Betriebe mit bis zu zehn Beschäftigten
sind die bisher verbindlich vorgeschriebenen
jährlichen Mindesteinsatzzeiten entfallen.
An deren Stelle sind entsprechend der Anla-
ge 1 zur BGV A2 Grundbetreuungen und
anlassbezogene Betreuungen getreten. Mit
der Durchführung dieser Betreuungen muss
der Unternehmer auch weiterhin externe
Fachkräfte für Arbeitssicherheit oder Be-
triebsärzte beauftra-
gen, sofern er nicht
über eigene Mitar-
beiter mit der ent-
sprechenden Fach-
kunde nach § 3 bzw.
§ 4 der BGV A2 ver-
fügt.

Grundbetreuungen
Grundbetreuungen
beinhalten die Unter-
stützung des Unter-
nehmers bei der
Erstellung bzw. Ak-
tualisierung der Ge-
fährdungsbeurtei-
lung und sind bei maßgeblichen Änderun-
gen der Arbeitsverhältnisse, spätestens je-
doch nach drei Jahren zu wiederholen.
Der zeitliche Umfang der Grundbetreuun-
gen ist nicht verbindlich festgelegt; er rich-
tet sich nach den Gefährdungen und den
erforderlichen Maßnahmen  einschließlich
der Überprüfung ihrer Wirksamkeit.

Anlassbezogene Betreuungen
Bei besonderen, in der Anlage 1 zur BGV A2
festgelegten Anlässen, muss der Unterneh-
mer sich durch den Betriebsarzt und/oder
die Fachkraft für Arbeitssicherheit – unab-
hängig von der Drei-Jahres-Frist – betreuen
lassen. Arbeitsmedizinische Vorsorgeunter-
suchungen sind unabhängig von Grundbe-
treuungen und anlassbezogenen Betreuun-
gen fristgerecht durchzuführen. 
Der Unternehmer muss die Beschäftigten
informieren, welcher Betriebsarzt und wel-
che Sicherheitsfachkraft den Betrieb be-
treut. Die Durchführung der Grundbetreu-
ung und der anlassbezogenen Betreuung
muss der BGFW auf Verlangen durch Vorla-
ge einer entsprechenden schriftlichen Be-
stätigung nachgewiesen werden. Der Be-

trieb muss über angemessene und aktuelle
Unterlagen verfügen, aus denen das Ergeb-
nis der Gefährdungsbeurteilung, die abge-
leiteten Maßnahmen und das Ergebnis der
Überprüfung ersichtlich sind. Solche Unter-
lagen können auch Berichte nach § 5 der
BGV A2 sein.

Harmonisierung der Mindesteinsatzzeiten
Für Betriebe mit mehr als zehn Beschäftig-
ten wurden die bisherigen Mindesteinsatz-
zeiten der BGV A6 und A7 für die techni-
schen Betriebsteile unverändert übernom-
men. Die Mindesteinsatzzeiten für die kauf-
männischen und verwaltenden Betriebsteile
wurden dagegen BG-einheitlich mit 0,2
(betriebsärztliche) und 0,3 (sicherheitstech-
nische Betreuung) Stunden pro Beschäftig-
tem und Jahr leicht erhöht. 

Zeiten, die für spezielle arbeitsmedizinische
Vorsorgeuntersuchungen nach besonderen
Rechtsvorschriften aufgewandt werden,
können nicht auf die Mindesteinsatzzeiten
der Betriebsärzte angerechnet werden. Da-
mit soll sichergestellt werden, dass Betrieb-
särzte ausreichend Zeit für die Aufgaben
nach § 3 des Arbeitssicherheitsgesetzes zur
Verfügung haben, insbesondere für den
präventiven Gesundheitsschutz. 
Das BMWA hat den Berufsgenossenschaf-
ten auferlegt, bis Ende 2007 ein harmoni-
siertes Konzept für die Regelbetreuung in
Betrieben mit mehr als zehn Beschäftigten
zu erarbeiten, weshalb die vorgegebenen
Mindesteinsatzzeiten nur bis 31. Dezember
2008 gültig sind (s. § 7 Abs. 2).

Schriftliche Berichtspflicht für Betriebs-
ärzte und Fachkräfte für Arbeitssicher-
heit
Nach § 5 der BGV A2 sind Betriebsärzte
und Fachkräfte für Arbeitssicherheit ver-
pflichtet, dem Unternehmer regelmäßig
schriftlich über die Erfüllung der übertra-
genen Aufgaben und ihre Zusammenarbeit
zu berichten.

ja
(wie bisher)

nein> 10 Beschäftigte

ja
(Grundbetreuung,
Anlassbetreuung)

nein 10 Beschäftigte

RegelbetreuungAlternative BetreuungUnternehmensgröße

Die BGV A2 der BGFW im Überblick
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Präventionsveranstaltung bei der RheinEnergie AG

Große Resonanz auf die Aktionswoche 
„Ergonomie am Bildschirmarbeitsplatz“

der Arbeitsplätze ankommt, sondern auch
darauf, dass jeder einzelne Mitarbeiter die
bereitgestellten ergonomischen Arbeitsmit-
tel richtig nutzt. 
Hier „versteckten“ sich auch die Antworten
auf die Fragen eines Gewinnspiels für die
Mitarbeiter der RheinEnergie AG. Wer sich
intensiv mit dem Thema Ergonomie ausein-
ander setzte, hatte die Chance, einen der
attraktiven Preise zu gewinnen. Als erster
Preis lockte eine von der gemeinsamen
Betriebskrankenkasse (GBK) Köln gestiftete
Wellness-Woche für zwei Personen. 
Bereits im Vorfeld der Aktion waren die
angebotenen Kurse zur Rückenschule und
zum Sehtraining ausgebucht. 
Insgesamt nutzten über 600 Mitarbeiter die
Möglichkeit, die angebotenen Schnupper-
kurse zu besuchen. Eine weitere Attraktion
der Ausstellung war das „Back-Check-
Gerät“ des Instituts für Prävention und
Nachsorge GmbH (IPN), Köln, zur Rumpf-

muskelmessung. Hier
hatten die Mitarbeiter
die Gelegenheit, mög-
liche Defizite ihrer
Bauch- und Rücken-
muskulatur bestim-
men zu lassen.
Ein Sehtest öffnete
manchem die Augen
über seine Sehkraft.
Im Sehtraining erlern-
ten die Mitarbeiter, ihr
Sehvermögen, das ge-
rade bei der Arbeit am
Bildschirm stark bean-

sprucht wird, mit Hilfe von Augenübungen
zu stärken bzw. die Augenmuskulatur ge-
zielt zu entspannen.
Zusätzlich zu den Veranstaltungen im Foyer
des Verwaltungsgebäudes wurden Einzel-
beratungen an Arbeitsplätzen vor Ort zur
ergonomischen Gestaltung der Büroarbeit
durchgeführt. 
Die Aktionswoche ist ein Baustein der
Gesundheitspolitik der RheinEnergie AG.
Sie soll das Interesse und die Eigenverant-
wortung der Mitarbeiter wecken, etwas für
ihre Gesundheit zu
tun. Unter dem Logo
wird sie fortgeführt. Folgekurse in der
Rückenschule, dem Sehtraining und im Nor-
dic-Walking sind bereits gestartet.
Der erfolgreiche Ablauf dieser Präventions-
veranstaltung ist das Ergebnis der guten
Zusammenarbeit aller beteiligten Fachberei-
che. Unterstützt wurde die Aktionswoche
von der GBK Köln, den KölnBädern, der
BGFW sowie von Firmen aus der Region.

Nähere Informationen zu dieser Präventi-
onsveranstaltung gibt:
Dr. Martin Kaupe
Umweltschutz und Arbeitssicherheit
RheinEnergie AG, 50606 Köln
Telefon (02 21) 178 – 15 88
mailto: m.kaupe@rheinenergie.com

Für interessierte Unternehmen besteht die
Möglichkeit der Leihgabe.
Weitere Informationen: www.bgfw.de

kelett- und Muskelerkrankungen haben
in den letzten Jahren stark zugenommen

und sind derzeit eine der häufigsten Ursa-
chen für Arbeitsunfähigkeit. Rund die Hälfte
aller Anträge auf Frührente wird aufgrund
von Wirbelsäulenerkrankungen gestellt.
Da gesunde Mitarbeiter ein wichtiger Faktor
für den wirtschaftlichen Erfolg eines Unter-
nehmens sind, entschloß sich die RheinEn-
ergie AG unter dem Logo
eine Aktionswoche zum 
Thema „Ergonomie am Bildschirmarbeits-
platz“ durchzuführen.
Eine Woche lang konnten sich die Mitarbei-
ter der RheinEnergie AG im Rahmen einer
Ausstellung im Foyer des Verwaltungsge-
bäudes in Köln ausführlich zu den Themen
„Rücken“ und „Sehen“ informieren.
Den Mittelpunkt der Ausstellung bildeten
zwei komplett eingerichtete Bildschirmar-
beitsplätze. Diese zeigten anschaulich, dass
es nicht nur auf die technische Ausstattung
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Aktion: Sicherer Auftritt

Eine erste Zwischenbilanz
tolpern, Ausrutschen und Stürzen sind
die häufigsten Ursachen für arbeitsbe-

dingte Unfälle.
Mit einer breit angelegten Präventionskam-
pagne unter dem Motto „Aktion: Sicherer
Auftritt“ sollten die Öffentlichkeit, die ge-
samte gewerbliche Wirtschaft, alle Mit-
gliedsbetriebe und Versicherte der Berufs-
genossenschaften direkt angesprochen
werden.
Die Berufsgenossenschaften starteten am
28. April 2003 ihre bundesweite und bran-
chenübergreifende Kampagne für weniger
Stolper-, Rutsch- und Sturzunfälle. Das Ziel
war eine Reduzierung der Unfälle um 15
Prozent in zwei Jahren.
Es ist nun Zeit für eine erste Zwi-
schenbilanz.
Die Organisation der Aktion war zweidi-
mensional angelegt. Eine übergreifende
Dachkampagne war verzahnt mit vielen ein-
zelnen branchenbezogenen Kampagnen
der Berufsgenossenschaften. Die Dachkam-
pagne beinhaltete die Kommunikation mit
den Massenmedien und der Öffentlichkeit.
Die branchenbezogenen Kampagnen hat-
ten das Ziel, die Botschaften in die Betriebe
zu tragen.
Die BGFW und die BG der Straßen-, U-Bah-
nen und Eisenbahnen haben zahlreiche ge-
meinsame Mitgliedsbetriebe. Daher haben
sich die beiden Berufsgenossenschaften zu
einem einheitlichen und abgestimmten Vor-
gehen unter Nutzung möglicher Synergien
bei ihrer Kampagne gegen Sturzunfälle ent-
schlossen.

Was wurde unternommen?
Die dialogorientierte Umsetzung der Kam-
pagne der BGFW stützte sich auf mehrere
Säulen:
1. Die technischen Aufsichtsbeamten haben
bei ihren Beratungen in den Unternehmen
Möglichkeiten zur Verhinderung von Stolper-
Rutsch- und Stürzunfällen angesprochen.

2. Etwa 600 hauptamtliche Sicherheitsfach-
kräfte sind persönlich angeschrieben wor-
den, mit dem Angebot der Vorortberatung
sowie der Zusendung von Medien zur Kam-
pagne.
3. In „betrifft sicherheit“ wurde regelmäßig
über die Ziele, Maßnahmen und Unterstüt-
zungsangebote für die Unternehmen bei
der Kampagne berichtet.
4. Einrichtung und Pflege einer gemeinsa-
men Website mit der BG BAHNEN „Sehen-
beim-Gehen.Info“.
5. Betriebliche Aktionstage, zum Teil ge-
meinsam mit der BG BAHNEN, wurden in
den Unternehmen durchgeführt bzw. un-
terstützt. Dabei wurden den Teilnehmern
anhand eines so genannten Stolperparcours
typische Unfallsituationen aufgezeigt. In
Vorträgen wurde auf grund-
legende Fakten und Zusam-
menhänge eingegangen und
mit Bildmaterial und Aktions-
medien auf eine Sensibilisie-
rung der Mitarbeiter hinge-
wirkt. Betriebliche Aktionsta-
ge wurden u. a. bei 
- Stadtwerke Bielefeld,
- Stadtwerke München,
- Wuppertaler Stadtwerke,
- Dortmunder Energie- und

Wasserversorgung,
- Energieversorgung Mittel-

rhein,
- E.ON Hanse, Schwerin,
- Enercity Hannover,
teilweise an mehreren Standorten in enger
Zusammenarbeit mit den Sicherheitsfach-
kräften und Betriebsärzten vor Ort ausge-
richtet.
6. In den Seminaren der BGFW wurde das
Thema aufgegriffen und mit den Teilneh-
mern diskutiert.
7. Ein zweitägiges Sonderseminar zur Kam-
pagne wurde  gemeinsam mit der BG BAH-
NEN entwickelt und an mehreren Terminen

durchgeführt. Es richtete sich vorrangig an
Planer und Architekten und behandelte
schwerpunktmäßig die sichere Gestaltung
von Verkehrswegen.

Entwicklung der Unfallzahlen
Für die Kampagne „Aktion: Sicherer Auf-
tritt“ wurde als quantitativ messbare Ziel-
vorgabe für den Präventionserfolg ein Rück-
gang der Unfallzahlen um 15 Prozent auf
Basis der Unfallzahlen von 2002 festgelegt. 
Das Ziel eines Rückgangs um mehr als 15
Prozent wurde in den Mitgliedsunterneh-
men der BGFW in dieser Kampagne, bezo-
gen auf die absoluten Unfallzahlen, mit 26
Prozent übertroffen. Auch der Rückgang
der relativen Unfallhäufigkeit um 25 Prozent
(bezogen auf die geleisteten Arbeitsstun-
den) und 22 Prozent (bezogen auf die Zahl
der Vollarbeiter) ist ein nachweisbar gutes
Ergebnis.
Einen maßgeblichen Anteil an diesem Erfolg
haben die vielen Unterstützer in den Unter-

nehmen, die durch ihren Einsatz und Über-
zeugungsarbeit das Verhalten der Beschäf-
tigten maßgeblich beeinflusst haben. Um
das erreichte Niveau bei den Unfallzahlen zu
halten oder sogar zu verbessern, ist es erfor-
derlich, dass auch zukünftig – z. B. bei
Unterweisungen im Unternehmen oder
nach Beinaheunfällen – immer wieder auf
mögliche Maßnahmen zur Vermeidung von
Stolper-, Rutsch- und Sturzunfällen aufmerk-
sam gemacht wird.
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UNFÄLLE DURCH STOLPERN, RUTSCHEN UND STÜRZEN
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